
URNr. / 2016 

vom 29.06.2016 

Satzungsbescheinigung 
gemäß § 181 AktG 

Firma MS Industrie AG 

mit dem Sitz in München 

Anschrift: 80333 München, Brienner Straße 7 

Registergericht München, HRB 133 497 

Hiermit bescheinige ich gemäß§ 181 AktG, das übereinstimmen: 

1. die geänderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages mit dem 

Beschluss über die Änderung vom 29.06.2016; 

2. die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt beim Registergericht 

eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages. 

München, den 29.06.2016 

tr!l~l µ\ 
Dr. Thomas Wachter 

Notar, München 
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SATZUNG 

A. 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

~l 
Firma,. Sifz nttd Gescltiftsjahr 

(I)_ Die G~ellsc~ führt die Firma 

MS Industrie AG'"'· 

(2) Sie hät ihren Sitz fu Miinchen. 

(3) Geschäflsjabr .ist das Kalenderjahr. 

§2 
Gegenstaud' des Uutei:nehmeus 

{1) Gegerurtnnd 8es U~cus ist 

a:) die-Ber:eiliguog an. fm.dercd· {f'~en tntd Gescllsch~en.-itn. in.- WJ.cl 
A'tlsla~ i.as&esondere bci d~ Griirldu.ug. k deren Auffiaupnase oder 
im Zusammenh.arlg mi~derca tf~0rong <ider &wiCntng; tlUSg'e-- . 

schlossen. sind Tiifigkolren, die unter das Ges-etz über Unm:nehtnens&e-
· ~~ges~ (UBGG>t. dasGeserzüher Kup~gegesell
it*~ (U.00:) oder das: BBmengesetz (Börneo(J) füllen; 
: ~= ~.~~ . . „ 

fr). ·die ~mm.tsahaflllche B~von. ~ inifu.- tW.d Aus
Ian.~ fusbesondcre voo. solclren, ooi deaen der SchwetpUnkf ·der Bem
fttagstäti~ auf der Iinp1erneaf:iamng dat-wühread dßr ~ elliwl

. c~l~ opcµttlvett~s~~Mäfirnfbrtmn&gt 

a) ~u.. üJ1d ~enmginntWagcment m:rr~Zeit, ausgenommen 
Rechfs.. nn:dsiooetbemtwJgl1~ 

(2) Die Gesellschaft ist m ~ Gesclriiflen un<t Ma.ßnaltrnen ·u~gf; die 
geeign.et~ den Gcscl11i1!$r.weckzu förOOm.. Sie bnn.itn.fu.. und.&~nd 
Zwei~~enbnfu..urut · 
Ausland gnfuden, salchC ecweroen:<>der ~an ihnen {leWillgen. 
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§3 
Grundkapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 30.000.000,00 i.W. Euro dreißig 

Millionen. ' 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 30.000.000 Stückaktien. 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zu
stimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Eintra
gung dieses Genehmigten Kapitals 2016/1 in das Handelsregister einmal 
oder mehrmals um bis zu insgesamt 

€ 6.000.000,00 

durch Ausgabe von bis zu 

6.000.000 

neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen und 
hierbei das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

a) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, soweit dies zur Ver
meidung von Spitzenbeträgen erforderlich ist; oder 

b) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der auf die neu
en Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt ent
fallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des Grundkapitals nicht 
überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 
im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, und der Ausgabebetrag 
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 
gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festle
gung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich unter
schreitet. Bei der Berechnung der 10 % des Grundkapitals ist der anteili
ge Betrag am Grundkapital abzusetzen , der auf Aktien entfällt, die wäh
rend der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen 
in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert oder ausgegeben 
wurden oder auszugeben sind; oder 

c) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, soweit die Kapitaler
höhung zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligun
gen an Unternehmen, Patenten oder anderen gewerblichen Schutzrech
ten oder Lizenzrechten oder einer einen Betrieb bildenden Gesamtheit 
von Wirtschaftsgütern erfolgt. 
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Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien
ausgabe sowie die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapital
erhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2016/1 festzulegen. Der Auf
sichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder 
teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Ge
nehmigten Kapital 2016/1 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist ent
sprechend der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016/1 anzupas
sen. 

1 •• 

(I) Sämtliche: Ak:tfün ru!r Gesel.Iscbaft Iauteo. iu.tf dQII. Inhaber. 

(2) . Die Föriu dar Aktien~ sel21: cra Vorstand mit Zusfimrullilg des Am; 
· .slcb:tstate$ fest. Dfo Ges~haft k!um Ge'wimi.au:toil- u.ud .Bmett.eaitigs.. 

schcine aüsgeTni.L. D.ie ~Uschaft Iroru.t elr.rz.etne AJd:kJJ: in.Alrticnurlcim
~en zusamm._enfass~·die eine Mchrznl:tl wn.Akti$n wrbr,lefön. (G!.obalak-
tlen, Globatw:(<1II1.cfen.). 
, 

~) Fü:r G~nfuil.- uud Em00~~S"c1tenw sawie Scl:i:n1dve~E:breibmxgw . 
Ut:I.d Zln.s-w:r.d Emeaei::ulJ8tlcoh.efu.e g'ilt . .AJ:Js. 2 Satz f. · . 

. .... 
( 4) Das Rß0ht der .Aktionäre auf V erb1icftfug fllreg Antei1s ist ausgeschlp~cn. . . . 

. .B'. • 
()RGANEJ)ER GE'mf,r.sCH.AFr 

. .• §.S • 
ZWIDIItt1-enseizullgund G~1fi'wrdt}.ttug~Vor:smm!s 

QJ Der V~ flcsteht aus mfu.dcsrens einer Peesen.· Arrah da®1 wedll <fas • · . 
GrondkBpi!al dar Gesellscllnft den Bettag von e 3.00o..ßOO· Ube~tt!i~ kmm. 
&!'V~ am eiueiPeWon:.besrohe.u. Es kOmren sfell.v-er:treftruf:.e Vor~ · 
sflnld~O'e~twcme!lt · ' 
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-(2) Der Aufüclttsrat bestem die Vorsf:an.dsmilgliederuud be.mmmt im.Rahmen 
von Abs. l illre Zahl Der Aufsichtsrat kann cincn Voraitzenden des Vor
stands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des VomtmciS ernennen. 

(3) .Beschlüsse des V mmands werden :mif elnfuchet Stimmenm~t der an 
der Beschlussfussang teilnehmenden Milgffeder des V~ds g<lfüsst. .Bei 
Sfuw:nengleichhcif: gibt dle Stimm_e d'es V eisitzenden den Ausscltlag. 

(4) Der Anfsichtsrat kann. eino Gescbäfirorcfo.ung für den Vo.istand erlassen. 
Det Gescbäflsv~ilungsplan des Vorstands bedarf sainer Z<lstlmmnng. 

'(5) Mit den Mitgfiedem des V(l!Sfands sfu.d 8Cbrlftliche Dienstverträge abzu
schließen. Der Attßi.chfsrat kann den Absc&lcrs~ die Ättder!mg un.d Kfindi
gung dßz-Dieostvertrage ellw;u-Aufsi9hmratsaussohuss übectrag"en. 

§6 
Gescltlifts.füb:ruug und V~etuttg del:" Ge6eßscllaft 

(l} Die Mitglied~ des Vowands haben. die Geschäfte der <Jcsellschaft J:lacl1 
· Maßgabe der <Xeset:re, der Sawmg. di:r Ge3ch.äfl:sordmmg für den. Vol'Stalld 

nnd des Gcschäfuverteilungsplans zu :fültre11. 
. l ,_ 

(2) Ist nur ein. V ontrandsmitgJied bei:tellt, so v~rtritt dieses dte Gesellschaft al
lein. Sind mehrere V ors{ml.dsrof tgliede.t besrelli; so wttd di.e Gesellscli.aft 
durch. zwei Vo.rstan~eder oder durch ein. V~glied in ae.. 
meinscl:mft mic einem Prokmisren ~eh vettretea. Der< Aufi>ichtsrat 
la!nn be,<Jtimznell,. dliss. eiozclne (jder alle Vomandsmitglieder ein.1.elxrertre
tungobefugt siruL Dar Aufslchfsiat kruw. weiter ~Ilgemeia. oder für den Bfu.. 
zelfulI bestim.tneu, dass 'einzclne odei.- alle V ~dSmOglieder llereöhtigt 
sin4 Oie GcseflsclulftteiRecldsgI!S'Chfffteo mitaich als. Vctftcter elnoo.Drit~ 
feD. zU ve!freOOn. -

(l) Der Anfülofusrat Jamn in der Ge5ohäfisordnung für deb. Vomfmld oder darch 
· Bescbluss anordnen, dass besfimtute Atten. von, Geschäften selner Zusti:m.

mnng bediirfen. 
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rr. 
Aufäic:htsrat 

§1 
Zusrurunensetzung und Amtl>dauer 

(1) Der Auf.sichtsrat hestehtaus drei Mitglied.etn. 

(2) Der erste A"u.fsichtsrat wird b~ zur Beendigung der Hauptversammhmg be
stellt, die über dre En.tla&tuag für das erste Voilgeschäflsjahr besobließt. Im 
iibtigen erfolgt dte Wahl des Aufitlch~rats für die Zeit Ws :zur Beend!.gnng 
der .Ha.uptverswnnhrng, die über <lie Enliast1I0g ·fUr das vier~ Geschäftsjahi: 
nach Begitul der .Anltszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in 
.dem die Wahl erl'o{gt, nicht l.l'.li1gereclmct. Eine Wiederwahl ist caöglicb. 

(3). Gleichzeitig mit den on!enf:licheo. Aufu:ic.htsi:atsmiCgliedem ki;nn.en für eio 
oder für mehrere bestiromto Aufücl:.lf8.cats.mitglieder Etsatzmitglieder go
wählt werden_ Sie werdeo. nach ein.~ lJei der-Waiil fustzulegenden Reihen.
f~ Mitglieder des Au:ßi-Obtsrates, wenn.Aufüchtsratsmi.tgUeder, als d.eteö: 
B.raa!zrnitglied& sie' gtmäldt wurden,. vor Afilanf der Amtszeit sns dem. 
Außichim-at 8llSBclwi:den. ~ ein fu~tglied an. dle Stelle des Aas~ 
scbfoä.en.en, so e:clischt sein Amt. fü.118. fu: da: lJÄcllstCJI, oder übe<l.lächsrert 
Hauptversamrolnng nach. Eintritt des Eraatzmll.es- eiM NeUwaltl für daQ. 
Ausge:schledenen stmffia.det, ~ Beeadlgung ~Iieser- Ha:uptv~ammluDg; 
anc!erenfulls mlt..{Wfauf der rest!fohon.Atnmt.eit des Ausgeschiedenen. 

. . . 
(4) Wkd ein Anmichrsrafsmüglied. iu;isrelle eines aussohci.deöden :Mitglied.<; · 

gcwäblt,. so be.1tclrt sehl Amt für den Rest der Amtsdauer des 80SSoheiden.-
den Mltglieds. Soll dle NachwCJhl für 6!11 vorzelli.g mis~chiedcnßS Mit
glied des Anfitlclµsrates &w Ausscheidm cines ~cl.tgen1ekfurr Rtsetmrlt
glieds bew~ ~ de1: Beschluss über dm Nacb.wahf einer Mcliriiclt 
von drei-Viertclli der ~gegelrenetl ~timmeµ,. = •. • 

(5} Jedes Aufäiclit.amhnnitgfioobttnsein.Amtun:ter Einludttmg einer Frist von. 
drei Mot1.aten.mededegeu. Di~ 'Niedcd~ mugs dutch. scfniffiicl:w Erldä
rong ~ dem Vorstand ~-B~cln:icllfigUng des Vomifzenden: 
des AWSi~ erlblgea Das ~ mr .AmtsniG<fedegung aua 1v.i.chti
gem Gtc!1fil ~Ieibtftforron Urlberiihct 

. . 
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~8 
Vorsitzendel und St.cllveti:reter 

{l) Der Aufüichtsrat wählt in der ersten Si1zung nach seiner Wahl aus seiner 
Mitte einen. Vorsitzenden und einen oder mefucre Stellvertreter. Dlc Wahl 
erfolgt für die Am.1sdau.er der gewählten oder ei.ueu kiirzeren vam Auf
sichtsrat besfü:nr.nten Zeifraum. StclltJettxeter haben. die .Rechte und Pfüch.
ten des. Vorsitzenden des Aumcbcsnrtes, wenn dieser 'V'edrlndert ist Unmr 
inehreren Stellvertretern gilt die ~ei ihrer Waitt bcsti:aunte Reihenfolge. 

(2) Scheidet der VOJ:Sitzende oder einer seiner Stellvertreter ~or,o;eitig .aus dem 
Amt aus, !IO' .bat dex: Aufu'ichtsrat un~erzüglich eine Neuwahl füc die restli
che Amtszelt des Ausgeschiedenen. vorzunehmen. 

§9 
si:l:zUngen dei; A.afsf.ch<s:rats 

· (1) Der Auf:Eiab:tsrat: soll ia det Regel ei'ronal im Kalen.dervierteljo.hr~ e.r mns-~ 
eincnal im. Kalendedu:dbj o.hr, WCll1l die Gesellschaft liörs®ILC>tlect ist, zweL
mnf im, I\Jdendechalbjabr zusaxnmeni:reten. 

(2). Die Si(.z;uugen des .Aufüicbfsrates wecdell: dulcli~ den Vomitzenden des lu!f
·siohfsmtcs mit einer Frist von 14 'tagen schriftlich eia.benifen. Bei cf&" Be-
rechmmg der FEist werden der Tag der Absendung de.r Binlachmg und der• 
Tag der Si.lmng nicht mitgerechnet. Tu. chingenden.Fällenkaa.11 der V<mrit
zeJI.de diese Frist amgein.essmi verkmzen und. mündliclJ., f etnmfü1dlicl4 fem-

. sclJrlftfi.~ telegrafisch oder mfüets elekttoi.rlscber Medien (z.B. Email} 

. efnbernfen. 

· (3) · Mit dör Bioberafung ist die Tugeooni:mmg ~!en.. Ist die. Te.gesot'd
D.WJg mchf onfü®gsgmnlIB ~digt worden, dnt!? hfuruöer nur be
schlossen werdeil;t wenn kein Auiticlils~ed widerspricht. Abwe
sendw.. Auß~licdem ist in. cluem .Sol.eben. Fall Gelegenheit zu. 
gcboo1 binnen einer vom: VOESltzenden. zu besfirumeaden au.gemessen.en. 
FrIBt der Besclllussfassung zu. widetsprecheu oder ihre Stimme s:oln:iftliclt 
abzugeben. Der B~chhtss wird erst wirbam, wenn die .auwesemfun Auf. 

· sioT1tsratsniligD.eder inn~afü der Ftist nicllt Widernpxpclien oder wenn sle 
• .21.1gesti.mmf;haboo. 
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§ 10 
Beschl~ deS Auf.s[clt.(sta. ts 

(1) Beschlüsse des Anfl!ichtsrats werden in der Rege! Ln. Sitzungen gefusst. Au
ßerhalb von Sitzüngoo. könnoa. auf Anordnung des Vorsirzenden des Auf· 
sich<srates scllriftticht:, fernscb.ciftliche oder fäznmündlic!le Beschlussfus
su.ugeu oder Beschlüsse dun:b. elektronische Medien erfolgen, wenn kein 
l\l:fifglied diesem V erfil.bren ~Ullb einer vom Vorsitzettden. bestimmren 
angetn.esseuen Frist wide.cht. Solche B~Iüsse werden vom V orait
zende11 schcifüich fustgestellt und allen Mitglledem zogelcitet. Für Ab.. 
stinum.lngen außerhalb von Sitzurtgen. gelten die nacbseeb.enden B~tim
mungen en.tsp1'ecl1end. 

(2) Der Auf&icbtrntt ~st beschlussfähig,_ wenn an der Besohlussfussung mindes
tens drei Mitglieder teün.eI.unen.. Ein M:ifgliednimmt a.uolt dann an der B~ 
schlt1;SSfil.s~ teil, wenn. es sie& in der Abstünm:u-ng det" Sti'.mm~ enthält 

{3) .Abwesende ·Aafsi~h~ratscnitgfieder können an. Abstimmungen des Aut: 
sicht.srates d.a.dw:ch feilqelun.&1, dru;s sie durch ande.te AufS.ichfsratsmitgiie
der .scbrlflliohe Stitmnaagaben. übe.rrei~en lassen.· 

( 4) Beschlüsäe des Aafßichtsrates werd~ so-wcl.t das Gesm .nicht zwingend 
etwas anderes besl.i.tu.ttl~ mit einf-achec Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
ge:fusst. Dabei gilt Stimm.enthal<ung nicht a!s Stimmabgabe. Bei Wahlen 
genügt die vctl:iällnfum?ßige' Mefuf:l.eit Bei Stimmengloicllheit gibt die 
Stimme des '1'ot:Sctze:n.9m des Au.fuichtatafßs de.o: Au.iiscblag; <'las gilt; lllleb. 
bei Wahlen. Nimmt der V orsitze.a.de:f.iea Außicl1f:ll'ates an der Abstimmung:. · 
Dicht~ SO' gi.4bt dfe. Stfull:ne sei:tl.eS'. Stellt1 ertreters den Ausscbisg. 

(5) Der Aufüichts'a:tsversilZende ist enuäo~ im Namen des Aufüichfumtes 
die zur Durcltfilhraog der BescltlfuJse des Allihloldsrates er&rderliohen. W'tl
.l.enser1däritnge.u.abzugebm 

(6) Über dfo V~eu. ondB~üsse des A.nfinohfsmtoo siild Nieder" 
· sc1u:i&11 auzafemgoo; die. vom. VomCzencleu der Sitzung o&ir bci Absti111-
lllWlgen außorWtlb vun Si12Ul1geJl vom I.<!Ji.et der Abatlmnumg zu un:ter
zcl:clllien efud. · 

· (J) Die {fn~ oder Rechtswidrigkeit. von l3eschlüssen des' Anfuicllts. 
rats .b.uin nm' innM1aTI? ein.er .ADwchlussfrist von e1nein Mmlat se!t Kewit-
nis von.da-Besclll:assfassrmg~dchilichgeIJ:eru.l.gemachfwetden.. · -
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§ 11 
Geschäffs-0rdnung 

'Der Auf-sichtstat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsord
. nung selbst fest. 

§12 
AnssehüBSe 

(1) Der An:füichis.rat kann im.Rahmen cf.et gesetzlichen. VomchrifteJJ. aus se:!n.cr 
Mitte Aussclrüsse ·bilden und iJmen in. seiner GeS'cu.äfuordnung oder durob. 
besondet""en Beschluss Aufgaben. und Befugnisse übertragen. 

· (i) Filr Aufuichtsnitsausschils!.-e gelten die Bcsfunm.ungen dieser Sat:zung :fül· 
den Au.:fuichtsrat siongell:läß, $<>Weit die Gescliä.fisordmmg dee Auf.sfoltfsrat:s 
.im Rahmen des Gesetzes nie~ Abweichendes 8.ll!:u:dnet. Bei Abati.mmung 
und bei Wahlen gibt im Falle der Sfirnme.ogleicbh.eit die Stimme de& Vor~ 
sitzenden. des A~~ den AUSfJcllla!{. 

(3:) Von. einem Aufuichf:sratsaussclmss best;bl:osseue. Willenserk:lärongen gibt 
im Namen des AusschuSsßs dessen Vorsitzender ab. 

\ . 
§13• 

Vergüfu.ng 

(1) Die MifWie<l.e!' des Aufüiclrtstates e.dialten für jedes voll.e G6Sohäftsjallr 
.ihrpr Zu~ zum Aufsicbblrat eine- Anfwandoon.fscb.ädigung, die 
duroh die HauptverS'.aUlmhmg festgesetzt wird. 

(2) Die Wtglieder: des· Aufsicb.tm:ates erlt.alt:en fu01$' Ersatz aller Auslagen so
. wie Et'S<llz der et-wa a'ltf ihre V e,rgiiln.t1,g und Anslagen en.tfiill:endett Umsatz- · 

' . . 
steuer. 

§14 . . 
Satztmgsänderongen 

Der Au:fllichrarat ist befu~ Änderungen der S&zuDg, die 11ttr de.ren. · Fassllllg. 
betreffen, zu bescl:llie.ßw.. · · · 
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m 
)Iauptversammlung 

§ 15 
Ortun.d Eln:hernfung 

(I) Die ffil.t,;ipi-ve!llarnm1ung fmdet am Sitz der Gesellschaft oder: nach Wahl des . 
einberufenden Organs an ein.em. deutschen Börsenplatz stact 

{2) Dle Hauplvctsamrnlung wird dttrcu den Vorstand oder in den gcset.zUch. 
vorgcschrl~be:Ltea. Fällen durch <fen Aufächtsrat einberufun. 

, 
ß) ,Die Elnberufung ist dabei mindestens 30 Tage vor dem Tage, bis zu dessen Ablauf 

sich die Aktionäre anmelden müssen, zu veröffentlicflen. Dabei werden der Tag der 
V.eröffentllchung und der Tag der Hauptversammlung nicht mltgerec'1nef 

. . 
(4-) Die Ifauptvorsammfung. die über die Entlastung von Vorstand und Anf-

sic~ die Gewitlli.verwerufuag und - 1l~it etforoemch- uüer die Fest-. 
stcllung des iabresabschlusse.9 bes~eßt (or:dmrtlich.e HaapLvCIX<OilllÜung), 
:findet iunetlJalb d~rersren aclze M-on.ate emo.~jeden Geschäftsjahres sllllt 

' 9·16 
T~ilnahme an de-f' HattptYCtlianunlung, Vollmacht . 

• 4 

.(l)Zur Tefinahme an der Hauptversamm!Üng und zur Ausübung des Sfimmrecl1ts sind 
nur diejenigen Aktionäre berechtig~ die sfch mindestens sechs Tage vor der Ver
sammlung in Textf'9rm (§ 126~ BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei der 
GeseJfschaft oder einer in der Einladung zur Hauptversammluny bezeichneten Stel
le anniefden und den Nachweis der Berechtigung gemäß§ 16 Abs. 2 erbringen. Die 
Anmeldung kann auch per Telefax oder per E-MaU abermittelt werden. wenn dies in 
der Einberufung bestimmt wrrd. Der Tag. des Zugangs der Anmeldung· ist nicht 111if
zurechnen. Der Vorstand ist berechtigt_ diese Frfst In der Einberufung zu verkürzen. 

-(2.) Dfe AktfoAare müssen dfe Berechügung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und zur Ausübung des Stimmreclits nachweisen. Dazu bedarf es eines in Texlfonn 
(§ 126b BGB) ersteflten Nachweises ihres Anteilsbesftzes durch da!) depotführende 
Kredit- oder Flnanzdiensftelstungsinstitut_(n deutscher oder englischer Spr;;iche. Der 
Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Haupiversa,mmlung zu be
ziehen und muss der Gesellschaft unter der rn der Bnberufung mitgetellfen Adresse 
spätestens an dem Tag, bis zu dem die Anmeldung gemäß § 16 Abs. 1 zu erfolgen 
hat, zugehen. Der Tag des Zugangs des Nachweises lst nicht m_itzurechnen. Der 
Vorstand ist berechti~, diese Frist In der Einberufung zu verkürzen. 
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( 3.) :Bei Fristen und Tennfnen für den letzten Anmeldetag oder den Nachweis des Al<~ 
tienbeslfz:es, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist der Tag der 
Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Veriegung von einem Sonntag, einem 
Som1abend oder einem Feiertag auf einen zefffich vorausgehenden oder nachfol
genden Werlrta,g kommt nicht In Betracht Die§§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches sind nicht entsprechend anzuwenden."' 

(4) . . 
. Das Stimmrecht kann durch Bevotlmächtlgte ausgeübt werden. Erteilung 1,1nd. VVl-
dem.1f der Volfmacht bedürfen ebenso wie· der Nachweis der Bevollrnächtlgung ge
genüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). \(ollmachten können auch aQf 
einem von der Gesellsc;;haft näher zu bestimrn~nden elektronischen Weg erteilt 
werden; die Einzelheiten werden in der Einberufüng bekannt gemacht. § 135 Ald.G 
bleibt unberührt. Bevoflmächt!gt cf er Aktionär mehr als eine Person, so kann die Ge-
sellschaft eine oder mehrere von diesen zurOakweisen. · · · 

( 5 r Oer Vorstand Wird ermächtigt, die Bikf- und· Tonübertragung der Hauptversamm-
lung zuzufassen."· , . 

( 6) Ber VÖf9tand .wird ermächtigt zu. bestimmen, dass Aktionäre an der Hauptver
sarrimrung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne elnen Bevolfmä.ohtigten 
teilnehmen und ~amtliche oder- einzetne ihrer Rechte ganz oder teflwe!se fm Wege 
elektronrscher Kommunikation atisOben können;. dabei darf er auch die Eiaze!herten 

. des Verfahrens fustlegen. • 

{ 7) .Der Vorstand wird ermächtigt. zu bestimmeA, dass Aktiohäre ihre Stimmen auclr 
ohne an der Versammlung teilzunehmen, schrfftfich oder im Wege elektronischer 
Kommunif<ation, d. h. per Briefwahl. abgeben dürfen; dabef ·darf er auch die Einzel
fielten des Verfallrens fes~egeo: . 

{ 8) .Wenn eer Vorstand von einer oder mehreren Ermächtigungen gemäß Absatz 1, 2, 
· 4, 5, 6, oder 7 Gebrauch macht. sind dfe aufgrund der- Em1äcf:!tigungen getroffenen 

Regelungen ln der J;inberufung anzugeben: : · · . 

( . 
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(9) Der Vors_tand wird ermächtigt, die Übermittlung der Mitteilungen nach § 125 AktG 
und § 128 AktG auf den Weg der elektronischen Kommunikation zu be$chränken. 
Wenn der Vorstand von dieser Ermächtigung Gebrauch macht, wird dies in der · 
Einladung·mitgeteilL 

.· 

1 • 

·. 
§17 

Stimmrecht 

(1) Jede Aktie ge,währt eine StimtÜe. 

(2) Das Stimmrecht beginnt mit dei' voUstilncügen Leisb.m.g der Efnlage. 

§18 
Vornfufud~~w~muwnlnng . . 

(1) ·nen Vorsitz i.o. C:WZ: H.aupmrsnmmI:nng führt der Votsuzende des Ar.rfSichts.
rares Oder ein' ;uideces durch dt.m A.ÜfSicfusrat Zll bescimmeudes .ÄnfdcihW
nrtsm.itgföro dßi A1ufo.nl!re. ÜbcmimnIJ;kein.AufiJiolmli;atsinitglied ~Vor
afh;, gö eroffu.et: ~· zur Benrhmdnag zngezogooe Notar dle lI.an.P.tver-.· 
sammlnng uild lässt den Lei.!Dr der V eniam.pJJung„durch diese wählen. · 

(2} Der Vomitzende leitet&~ Ve.i:Uandt~ mid ~tdie Refü.enfolge, in 
ffuc die Geget.18täude der-Tagesor<l'mrog erledigt werden, s-awle diß. Fann der 
Abstinunu:ng. 

($) Der V~ bnn <fos Frage:. un4 Rederecht der A1di.onäre zcitlk:h m
gemesgea. bcsoomok:en; ,er 1rai:m fusherondere bei:ti!fs m Beginn odm:-~ 
während. der· Himptve.rn11ruttJbrog den zcitfichen ltahmen. für den ganzen. 
V erianf der Hn.uptvernammhulg,. für d1e Ausspratbe zu den eiazehrea Ta· 
gerotdn~ oowie :für den einzelnen Re&- odet' F.rogebei:fxag mi-- · 

~esseµ. festsetzen. . 

( 4') · Unbeschadet von § 16 Abs. 5 lst der Versammiungslelter stet$ berechtigt, die Bfld~ 
und T C?rtObertragung ?er Hauptvessammf ung zuzufassen. 

. „ 
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§ 19 
Beschlussfassang 

(l) Bescltlilsse der Hauptversammlung werden mit ein.fäcber Mehrheit der ab
gegebenen Sfim.me.n gefusst, wweit nicht nach zwingenden geset:ziicheo. 
Vorschriften eile größere. Sfimmenmefu:heit erfqrderfich ist Dabei gnt 
Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. 

(2) Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenwehdieit 
Dicht erreicht,. so findet eine engen> Wähl unter den. l'ersonen. sfil.tt. denen 
die beiden. b.öcbsten Stiro.mem:ahleu zugefullen sind. Bei der engeren Wabl 
entscheidet die höchste S~enzahl, bei St:inunenglelchheit das durch den 
VQrsitzeuden zuziehende Los. 

§ZO 
Niedersclirlft über die H.aupwet'Smllmlwi.g 

([) Für die Niederschrift über die Hauptversanunl~ gilt§ 130 AktG. 
„ . 

(2) Die Nitxlerschclft, üt der ein vom. Vo.witzendea in der .ffiutptversammlung 
zu unrerzeichnendes Verzefolntis der ea;chlenenen oder vertretenen Ak.tio
~ und der Verb:eter von Aktiouaren beizuf'ugen ist.. hat für die Aktionäre 
oowoht untereinander als aucli in Bezicl:wng anf ihre Vertreter v:olie Be. 
weis.kraft. 

ffZl 
Jfilttcsabscltltm~ . 

(1) . Der Voi:wmd W:rt innerha.lb- der geseralkhen. F&ten ckn I~bschluss 
(Bilanz nebst G~~ und Veclttstrechmmg sowie Atil1ang) und~ soweit 
a:furde:rli.ch - den Lagebericbt al'Ifz:usWileri. wd mit clnQlll. VorscltJag über 
die V~dooB~wfum deinAufüfohfsratvmzu[egen. 

(2) Der Altfidc!ltsmt hat den J"ahrosabscblass. den Lag00m:1.cllt ~ Vorstnnds 
und den V<JI11Chlag für die Vcrwen:dmig_des Bihmzge:wimls zu prilfen: ~ ~ 
g~cmea.fuIIs eitle Abschfu:ssprlifu:og zu. veraniasSßn Mund übec das Ergebnis 
seiner Priifitng scbrlflfich an äi:e H.aupt.vernammfung zu 'berfohten. & hat 

. sei.neri Bcri.cht innerlutlb eines Monat&, nacfuf.em ibm die .Vorlagen .zage-. 
·· gaagen sind,, dem V omtand ~lereen. .Billigt der ~cbtmt nacb Pro-
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· fung·denJahresabschluss, istdieser festgestellt. 

(3) Unverztlglich nach Eingang des Bericllta des Au:fuichtmrts hat der Vorntand 
die ordentliche Hlroptversammluag einzuberufen.. Der Jahresabsebiuss, der 
]11\geberloht des VoJ:Stands, der Bericht des Aufsichtsrnts oud der Vorschlag 
des Vorstandes für die Verwr:m.dung des Bilm:izg~ sind von. der Einb(}
rufung aa. in den Geschä:flsräumen dec Gesellscliaft zur Etusicht der Aktio
mre anszulcgen.. 

~l)_ 

. §22 
Gewinnverwendung 

.l?\1r die. Gewinnverwendung gelten. die gesetzliclle.o. Bcstimmu.ngetL In ei
nem Kapitalemo11ungsbeschluss laum die G~verteilimg neuer Aktien. 
m>wcicheruf von § 60 Abs. 2 Saiz 3 des Aktle:ngesetzcs festgesetzt werden. 
Die HauptversammlWJg kann oovh eine andere Verwendung besti~ als 
iu,§ .58 Abs. 3 Satz; 1 ~Aktiengesetzes vorgesehen. · 

(2) ~ach. Ablauf eines Geschä~alnes kann der Vorstaud mit Zustitumong des 
Auf'slchtsrates im Ralunen des § 59 AktQ. eine AbschI~dividen~ an die 
.Aktionäre aus~ 

. . 

§Z3 
.Rückfugen 

(l) S!.cllen Vo.rstan.d und Amfobrarnt den 1a1tresa"bschluss fßSt,, so köWlen sie 
Beträge: bis 2tU' Hä1fto des Jabresübemab.usses in andere Gew.fnmiicldagen 
einstellen, ste. sind darüber hinaus ermächtigt., weitere Betrüge bis .zü. ein..em 
Viertel des Jahr~<Jilbßrschusses ln. iiILdere ~ ein:zu.srellen, 
wenn. die anderen Gewhmrücld.agen die ~ d6&- Gnmd{gxpitaf.s. niclit fi. 
bem~igen ockt' sow<it sie DaOh. der Efusrelfong dfu Hälfte des Gt111'I.dkupi.:. 
tals viclrt überste~ würden. 

(2) Sfcllt ~ Rmlptversammlung' den Jabresabscllluss füst,. so füt die IDilfte &s< 
Jallresüberschusses in.andere Gewinnrücktagen eiJ:mustcllen. 

(3) Bei der F.nechruu:fg d~ gemäß Abs. (l) -Oder {2) iu andere Gewipmückla- · 
gen ~st.ellenden Teils des .fafiresöb~ ·sfud Betrnge, <fie in die 
gese<zilahe Riicklage clnzustellen sind und ein V„tvortrag yornb ahzn-
zi.eheri. 



-14-

§24 
Grfu1dw.1gs11ufwnnd 

(1) Die Gesellschaft trägt den gesamten mit der ursptünglichen Enichtullg der 
Gesellschaft als GmbH veroondeuc.11 Grü:oilungsa.ulwau.d. i'.n Höhe von i.os
gesamt l.218,23 EUlt 

(2) Die Gcselliclmft ttiigt des. wc-ireren den gesam:ten Aufwand, der mit detn. 
Formvrechse! v-on. .cioer GmbH in eine Akt:icngcselfscb.llft verbunden. ist, 
eiI1schließilch etwaige(" Kosten der Beratung im ZUsan1meol!ang mit diesem 
Pomt.wechsel ln Röhc v:on iusgesam~ S.000200 EUR. . 

. . 
(.3) Vom Grundkapital h;iben bei dem Fonnwecb.sel der Ges~lsch?ft von einer 

OrabH in. efile AG jewcils übero.o~en: 

Iierr Dr. Andreas von.Al:lfuchnaiter 
Herr Dr. ChristaphBulfun: 
Herx Pbllipp Scb.ocll..er · 

· Hei:r Dr. Nd<olttllff Sccmannrutte.r von 
Tn.~nwart 

26.250 Sfüclraktiea, 
26.250 Slüclmktfor4 
26.250 Stü.clcnktiea, . 

Dle Griinder }laben ihre Einlage ~oh erbracht, dass sfo die zwil.iolwn ih
nen bestehende Gesellschaft mit beschränkt& Hafümg utimr 00! F"lllD.a GCf 
Management Gm.bH Illit deui Sitz in rvroa.c&en duroh. FarmvreChsel mch 
den § § 190: ff UmwG in dle Rccl:!mfönIE: einer Akticnge.<}clfschaft mngc
wandelt babeo. das 11a.Ch- i'ibzug det S'clJutden wrolcibende (ftcle)'. Venllöw 
gm dea'"vorgenann,ten Gmbl':I dem N~bekag des G:nu:tdkapitals der AG in. 
Höhe von € lQ.5.000,-00 oo.tsprlcht und d!e .Anfujle der; GesellS'chaileF dei. 
Gmbla' am .. frcien Vecmöwfil clies:er Gesellscfunt den von ihnen gemäß vor
stehetidem.Abs~tzübemo~Akücn. emsprechen, 

· Bek~nntrpa9hungen der. Gesells~haft erfolgen ~111 Bundesanzeiger. 

•··. 




